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Vernehmlassung  
zur Revision des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Massnahmen der Gesetzesrevision basieren auf der Steuerstrategie des Regierungsra-
tes vom Februar 2006 (www.ur.ch). Die Strategie wurde im Vorfeld mit den Gemeinden und 
mit verschiedenen Interessengruppierungen diskutiert und fand eine grosse Unterstützung. 
Auch eine externe Stellungnahme der Universität St. Gallen stützt den vorliegenden Geset-
zesentwurf. 
 
Gestützt darauf soll in einem ersten Schritt (Paket 2006) das StG geändert werden. Mit den 
neuen Regelungen sollen zum einen die steuerlichen Rahmenbedingungen für juristische 
Personen deutlich verbessert, und zum anderen Familien mit höheren Kinderabzügen steu-
erlich entlastet werden. Ferner sind Entlastungen bei der gebundenen Vorsorge und für 
Landwirte vorgesehen und das kantonale Steuergesetz soll an das geltende Bundesrecht 
angepasst werden. 
 
Das Inkrafttreten der Änderungen ist auf den 1. Januar 2007 vorgesehen. Die Vorlage sieht 
einen maximalen Steuerausfall von 7.8 Millionen Franken vor, wobei der Hauptteil des Er-
tragsausfalls (7 Millionen Franken) durch den Kanton getragen wird. 
 
Die Finanzdirektion ist ermächtigt, das Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Es dauert 
bis am 12. Mai 2006. Sollte Ihre Antwort mehr als 2 Seiten umfassen, bitte ich Sie um eine 
sehr kurze Zusammenfassung Ihrer wichtigsten Aussagen. 
 
Ich danke Ihnen für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Ihre Stellungnahme richten Sie 
bitte an: 
 
Vernehmlassung StGR 2006 
Amt für Steuern 
Winterberg 
6460 Altdorf  
oder - wenn möglich – per E-Mail direkt an fortunat.vonplanta@ur.ch. 
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Beilagen: 
- Bericht des Regierungsrates zur Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern 

(StG) 
- Anhang I Gesetz über die direkten Steuern im Kanton Uri (StG) 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Markus Stadler, Landesstatthalter 
 
 
 


